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113. Nachruf Heribert Grob 

 

Nachruf 

Am 12. August 2022 ist Herr 

 

Heribert Grob 
 

Straßenwärter a.D. 

im Alter von 84 Jahren verstorben. 

 

Herr Heribert Grob war von 1973 als bis 1998 im Kreisbauhof 
Beilngries des Landkreises Eichstätt als Straßenwärter und Werkstatt-

leiter beschäftigt. 

 

Der Landkreis Eichstätt dankt dem Verstorbenen für seine lang-
jährige, treue und gewissenhafte Pflichterfüllung.  

Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren. 

 

Eichstätt, 18. August 2022 

Landratsamt Eichstätt 

Alexander Anetsberger 

 

 

 

 

Bekanntmachungen der Stadt Eichstätt    
 

 

 
114. Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Dom-Apo-

theke Eichstätt, Friedrich-Scheidler´sche Stiftung, für das 
Haushaltsjahr 2022 und öffentliche Auflegung des Haus-
haltsplanes 2022 

I. 

 

Aufgrund Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern 
(GO) in Verbindung mit Art. 20 des Bayerischen  Stiftungsgesetzes 
(BayStG) erlässt die Dom-Apotheke Eichstätt, Friedrich-Scheid-
ler‘sche Stiftung, folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt in den 

Einnahmen und Ausgaben mit  119.400,00 € 

 

und im Vermögenshaushalt in den  

Einnahmen und Ausgaben mit  29.000,00 € 

 

ab. 

 

§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 

 

§ 5 

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 

 

 

 

A M T S B L A T T  
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II. 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Ge-
nehmigung zur Haushaltssatzung mit Schreiben vom 03.08.2022, Az 
35/9410 / St_FrSch2022, erteilt. 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 20 
Abs. 3 BayStG i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO für die Dauer ihrer Gültigkeit 
bei der Stadt Eichstätt, Marktplatz 11, Zimmer Nr. 104, während der 
allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. 

 

Eichstätt, den 16.08.2022 

gezeichnet Josef Grienberger 

Vorsitzender des Stiftungsausschusses und Oberbürgermeister 

 

 
 

115. Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Dom-Au-
gusto-Stiftung Eichstätt für das Haushaltsjahr 2022 und 
öffentliche Auflegung des Haushaltsplanes 2022 

 

I. 

 

Aufgrund des Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern (GO) in Verbindung mit Art. 20 des Bayerischen Stiftungsge-
setzes (BayStG) erlässt die  Dom-Augusto-Stiftung Eichstätt folgende 
Haushaltssatzung: 

 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt in den 

Einnahmen und Ausgaben mit  389.400,00 € 

 

und im Vermögenshaushalt in den  

Einnahmen und Ausgaben mit  152.900,00 € 

 

ab. 

 

§ 2 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
sind nicht vorgesehen. 

 

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt. 

 

§ 4 

Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan werden nicht beansprucht. 

 

§ 5 

Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft. 

 

 

 

II. 

 

Das Landratsamt Eichstätt hat als Rechtsaufsichtsbehörde die Ge-
nehmigung zur Haushaltssatzung mit Schreiben vom 03.08.2022, Az 
35/9410 / St_dom2022, erteilt. 

 

III. 

 

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 20 
Abs. 3 BayStG i. v. m. Art. 65 Abs. 3 GO für die Dauer ihrer Gültigkeit 
bei der Stadt Eichstätt, Marktplatz 11, Zimmer Nr. 104, während der 
allgemeinen Geschäftsstunden öffentlich zur Einsicht auf. 

 

Eichstätt, den 16.08.2022 

gezeichnet Josef Grienberger 

Vorsitzender des Stiftungsausschusses und Oberbürgermeister 

 

 

 

Bekanntmachungen anderer Behörden 
 

 
Keine Bekanntmachungen 

 


